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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX 1976 
über die Umsatzsteuervergütung an auslän­
dische Vertretungsbehörden und ihre im 
«iiplomatischen und berufskonsularischen 

Rang stehenden Mitglieder 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Hat eine in Österreich erl1ichtete aus" 
ländische Vertretungsbehörde Lieferungen oder 
sonstige Leistungen ausschließlich für ihr,en amt­
'lichen Gebrauch _ empfangen, so wird ihr auf 
Antrag die vom leistenden Unternehmer gemäß 

,§ 11 des Umsatzsteuergesetzes, BGBl. Nr. 223/ 
1972, in Rechnung gestellte und von ,ihr be­
zahlte Umsatzsteuer nach Maßgabe der folgenden 

'Bestimmungen vergütet. 
(2) Ausländische Vertretungsbehöl"den im Sinn 

.dieses Bundesgesetzes sind diplomatische Missio­
nen, berufskonsularische Vertretungen sowie 
ständige Vertretungen bei internationalen 
Organisationen, die ihren Amtssitz in österreich 
'haben. 

§ 2. (1) Der Vergütungsanspruch nach § 1 
steht auch den im diplomatischen oder berufs­
konsularischen Rang stehenden Mitgliedern der 
ausländischen Vertretungsbehörden für Lieferun­
gen oder sonstige Leistungen zu, die für ihren 
persönlichen Gebrauch bestimmt sind. 

(2) Die Vergütung darf für das .einzelne Mit­
glied der ausländischen Vertretungsbehörde den 
Gesamtbetrag von 10.000 S im Kalenderjahr 
'nicht übersteigen. Die auf den Erwerb eines 
Kraftfahrzeuges, auf die Miete der privaten 
Wohn räumlichkeiten sowie auf den Aufenthalt 
in Krankenanstalten entfallende Umsatzsteuer 
ist ohne Anrechnung auf diese Grenze voll zu 
vergüten. 

(3) Für Personen, die Angehörige der RepuMik 
österreich oder die in ihr ständig ansässig sind, 
besteht keine Vergütungsberechtigung. 

§ 3. (1) Ein Anspruch auf Umsatzsteuerver­
gütung besteht nur hinsichtlich jener Lieferun­
-gen und sonstigen Leistungen, deren Eptgelt zu­
züglich der Umsatzsteuer mindestens 4000 S 
.beträgt. 

(2) Werden von einem Unternehmer mehrere 
Leistungen gemeinsam erbracht und wird hier­
über nach den üblichen Regeln des Geschäfts­
verkehrs eine einheitliche Rechnung im Sinn des 
§ 11 des Umsatzsteuergesetzes ausgestellt, so ist 
das Gesamtentgelt der Rechnung zuzüglich Um­
satzsteuer für die Beurteilung der Vergütungs­
berechtigung gemäß Abs. 1 maßgebend. 

(3) Für die Lieferung von Lebens- und Genuß­
mitteln, Getränken und Tabakerzeugl1lissen ,ist 
eine Umsatzsteuervergütung ausgeschlossen, 
soweit derartige Waren nicht im Rahmen der 
von den ausländischen Vertretungsbehörden ver­
anstalteten Empfänge mit mindestens zehn Teil­
nehmern verbraucht werden. 

(4) Die Umsatzsteuerver,gütung wird den Ver­
gütungsberechtigten aller Staaten unter der Vor~ 
aussetzung gewährt, daß österreichische Vertre­
tungsbehörden und ihre im diplomatischen und 
berufskonsularischen Rang stehenden Mitglieder 
in diesen Staaten keine abgabenrechtlichen Nach­
teile zu tragen haben. 

§ 4. (1) Der Antrag auf Umsatzs~euervergü­
tung ist unter Anschluß der Originalrechnungen 
oder von Rechnungskopien auf dem amtlich 
aufgelegten Vordruck beim Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten einzureichen, das 
die Weiterleitung an das zur Entscheidung zu­
ständige Bundesministerium für Finanzen unter 
Beifügung einer Stellungnahme besorgt. Die 
Einreichung hat durch die ausländischen Ver­
tretungsbehörden -und im Fall des vergütungs­
berechtigten Personals internationaler Organisa­
tionen durch die internationale Organisation zu 
erfolgen. 

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des Abrechnungszeitraumes zu stellen, 
in dem die Voraussetzungen für die Umsatz­
steuervergütung vorliegen. Diese Frist kann über 
Antrag erstreckt werden. Der Antrag muß sämt­
liche VergütungsanspJ:1üche, die innerhalb eines 
Abrechnungszeitraumes entstanden sind, ent­
halten. Abrechnungszeitraum ist das Kalender­
halbjahr. 

(3) Soweit dem Vergütungsantrag entsprochen 
wird, unterbleibt eine schriftliche Erledigung . 
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§ 5. Kndert sich der Steuerbetrag für eine 
erbrachte Leistung nach erfolgter AntragsteIlung, 
so sind die entsprechenden Berichtigungen für 
den Abrechnungszeitraum vorzunehmen, in dem 
die Knderung des Steuerbetrages eingetreten 
1st. 

§ 6. (1) Werden Gegenstände, hinsichdich 
derer eine Umsatzsteuervergütung für einen 
Abrechnungszeitraum gewährt worden ist, inner­
halh eines der folgenden vier Abrechnungszeit­
räume entgeltlich oder unentgeltlich ibgegelben, 
so ist die vergütete Umsatzsteuer zurückzuzahlen 
oder auf den Vergütungsanspruch dieses letzt­
genannten Abrechnungszeitraumes anzurechnen. 
Ein allenfalls verbleibender Restbetrag ist auf 
die unmittelbar folgenden Vergütungsansprüche 
anzurechnen. 

(2) Kümmt in einem Abrechnungszeitraum 
hervür, daß eine Umsatzsteuervergütung zu Un­
recht gewährt wurde, sO' ist der zu Unrecht 
vergütete Betrag zurückzuzahlen oder auf den 
Vergütungsanspruch dieses Abrechnungszeit­
raumes anzurechnen. Ein allenfalls vel'bleibender 
Restbetrag ,ist auf die unmittelbar fülgenden 
Vergütungsansprüche anzurechnen. Eine Anrech­
nung hat zu unterbleiben, wenn seit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem· die Umsatzsteuer zu Un­
recht vergütet wurde, ein Zeitraum vün mehr als 
zehn Jahren verstrichen ist. 

§ 7. Vertretungsbehörden im Sinn des ~ 1 
und vergütungsberechtigte Personen im Sinn des 
§ 2 sind ebensO' wie Unternehmer berechtigt, 
vom leistenden Unternehmer die Ausstellung: 
einer Rechnung mit gesündertem Steuerausweis 
(§ 11 des Umsatzsteuergesetzes) zu verlangen. 

§ 8. Dieses Bundesgesetz ist auf jene Steuer­
beträge anzuwenden, denen Lieferungen üder 
sünstige Leistungen an ausländische Vertretungs­
behörden im Sinn des § 1 zugrunde liegen, die 
nach dem 31. Dezem'ber 1972 bewirkt würden 
sind, üder denen Lieferungen üder sünstige Lei­
stungen an vergütungsberechtigte Personen im 
Sinn des § 2 zugrunde liegen, die. nach dem 
31. Dezember 1973 bewirkt würden sind. Ver­
gütungsanträge, die sich auf vür dem 30. Juni 
1976 bewirkte Lieferungen üder sünstige Lei­
stungen beziehen, können bis 30. Juni 1977 ge­
stellt werden. 

§ 9. Mit der Vüllziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
Mit der Vollziehung des § 4 ist auch der Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten und' 
mit der Vollziehung des § 7 ist auch - süweit 
es sich um zivilrechtliche Bestimmungen 
handelt - der Bundesminister für Justiz be­
traut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die abgabenrechtlichen Privilegien ausländi­
scher Vertretungsbehörden haben sich in jahr­
hundertelanger Übung durch die übereinstim­
mende Praxis der Staaten im völkerrechtlichen 
Gewühnheitsrecht entwickelt. Sie wurden erst­
mals zu ~hrem größten Teil im Wiener Überein­
kümmen vüm 18. April 1961 über diplümatische 
Beziehungen, BGBL Nr. 66/1966, und im Wiener 
Übereinkümmen vüm 24. April 1963 über kon­
sularische Beziehungen, BGBL Nr. 318/1969, 
zusammengefaßt. Die in diesen Übereinkümmen 
und im Völkergewahnheitsrecht verankerten 
abgabenrechtlichen Vürrecht'e gehen allerdings 
nicht sO' weit, daß ausländische Vertretungs­
behörden im Empfangsstaat eine Entlastung vün 
der im Preis für Waren und Dienstleistungen 
enthaltenen Umsatzsteuer beanspruchen könnten. 
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Um­
satzsteuer im Waren- üder Dienstleistungspreis 
üffen üder verdeckt enthalten ist. 

Mit der Einführung des Mehrwertsteuer­
systems begannen viele Staaten, den bisherigen 
Privilegienrahmen auf diesem Gebiete zu erwei­
tern, und gewährten - in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß - für die in ,ihren Staatsgebieten er­
richteten ausländischen Vertretungsbehörden 
eine Entlastung vün der im Waren- üder Dienst­
leistungspreis überwälzten Umsatzsteuer. Diese 
internatiünal zu beobachtende Entwicklung sowie 
das ständige Bestreben Dsterreichs, ein an­
genehmes Klima für die internatiünale diplüma­
tische Begegnung zu schaffen, lassen es gebüten 
erscheinen, dafür zu sürgen, daß ausländische 
di plümatische und berufskünsularische Vertre­
tungen, ständige Vertretungen bei internatiüna­
len Organisatiünen süwie die im diplümatischen 
oder berufskünsularischen Rang stehenden Mit­
glieder der vürgenannten Vertretungen in Dster- . 
reich auf abgabenrechtlidlem Gebiet nicht 
schlechter gestellt sind als in den übrigen Staaten. 
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Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
daher in Anlehnung an die internationale Praxis 
den ausländischen Vertretungsbehörden in öster­
reich die Möglichkeit eröffnet werden, bei be­
deutenderen Einkäufen die darauf lastende Um­
satzsteuer vom Bundesministerium für Finanzen 
vergütet zu erhalten. Innerhalb bestimmter 
Grenzen soll darüber hinaus auch den im diplo­
matischen oder berufskonsularischen Rang 
stehenden Mitgliedern dieser Vertretungsbehör­
den eine Umsatzsteuervergütung geleistet wer­
den. Es w,ird erwartet, daß auf Grund dieses 
Gesetzes eine Umsatzsteuervergütung in der 
Größenordnung von rund 77 Millionen Schilling 
jährlich zu leisten sein wird. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

In dieser Bestimmung wird festgelegt, daß 
ausländische Vertretungsbehörden hinsichtlich 
ihrer für den amtlichen Gebrauch empfangenen 
Waren- und Dienstleistungen grundsätzlich An­
spruch auf Vergütung der auf sie überwälzten 
Umsatzsteuer haben. Die Vertretungsbehörde 
muß hinsichtlich der erhaltenen Lieferung oder 
sonstigen Leistung iibereine Rechnung oder Gut­
schrift verfügen, die den Erfordernissen des § 11 
des Umsatzsteuergesetzesentspricht. 

In Abs. 2 dieser Bestimmung wird der Kreis 
der vergütungsberechtigten Vertretungsbehörden 
umschrieben. 

Zu § 2: 

Durch diese Bestimmung wird die in § 1 für 
Vertretungsbehörden vorgesehene Vergütungs­
berechtigung auch den im diplomatischen oder 
berufskonsularischen Rang stehenden Mitgliedern 
der ausländischen Vertretungsbehörden zuer­
kannt; allerdings wird der Vergütungsbetrag im 
allgemeinen mit 10.000 S pro Kalenderjahr für 
jeden Anspruchsberechtigten begrenzt. Nur die 
in dieser Bestimmung genannten Sonderfälle 
fallen nicht unter diese Begrenzung. 

Die Anspruchsherechtigung kommt nicht nur 
den begünstigten Mitgliedern ausländischer Ver­
tretungsbehörden im Sinn ,des § 1 Abs. 2 zu, 
sondern ist gemäß den mit der UNIDO, IAEO 
und OPEC abgeschlossenen Amtssitzabkommen 
auch jenen Angestellten dieser Organisationen 
zu gewähren, denen diplomatische Privilegien 
zustehen. Personen, die die österreichische Staats­
bürgerschaft besitzen oder in österreich ständig 
ansässig sind, sind aber von der Anspruchs­
berechtigung ~.usgeschlossen. Im Sinn dieses 
Gesetzes sind als ,in österreich "ständig ansässig" 
alle Personen anzusehen, die auch nach den 
beiden Wien er übereinkommen über diploma­
tische und konsularische Beziehungen (BGBl. 
Nr. 66/1966 und 318/1969) hier "ständig an­
sässig" sind. 

Zu § 3: 

Durch den § 3 des Gesetzentwurfes wird 
eine Umsatzsteuerentlastungsgrenze für minder­
bedeutsame Käufe festgelegt, die für Vergütun­
gen sowohl an Vertretungsbehörden als auch 
an deren begünstigtes Personal gilt. Sie beträgt 
4000 S je Rechnungsbeleg. 

Durch Abs. 2 wird klargestellt, daß in jenen 
Fällen, in denen nach den üblichen Regeln des 
Geschäftsverkehrs eine einheitliche Rechnung 
über mehrere gemeinsam bezogene Waren­
lieferungen oder sonstige Leistungen ausgestellt 
wird, der gesamte Rechnungspreis (zuzüglich 
Umsatzsteuer) dieser Rechnung für die Umsatz­
steuerentlastungsgrenze maßgebend ist. Wenn 
daher beispielsweise von einem Büroartikel­
händler eine Rechenmaschine und Schreibmaterial 
geliefert werden und wenn hierüber ein einheit­
licher Rechnungsbeleg ausgestellt wird, in dem 
für die Rechenmaschine 3000 S zuzüglich 540 S 
Umsatzsteuer und für das Schreibmater,ial 1000 S 
zuzüglich 180 S Umsatzsteuer ausgewiesen sind, 
so soll für d,ie auf dieser Rechnung aufscheinen­
den und bezahlten Umsatzsteuerbeträge eine 
Vergütung geleistet werden. 

Werden hingegen Lieferungen und sonstige 
Leistungen nicht gemeinsam erbracht, so ist 
der Wert jeder Lieferung und sonstigen Leistung 
gesondert für sich zu betrachten. Werden daher 
beispielsweise bei einem österreichischen Büro­
artikelhändler innerhalb eines Monats zehn Ein­
käufe über jeweils 600 S (netto) getätigt und 
wird von dem Büroartikelhändler nach Ablauf 
des Monats über alle diese Einkäufe ein einziger 
Beleg lautend auf 6000 S + 1080 SUmsatzsteuer 
ausgestellt, so besteht keine Vergütungsberechti­
gung, da es sich hiebei nicht um gememsame, 
sondern um mehrer~ kleinere Lieferungen 
handelt. 

Für die in Abs. 3 genannten Warenlieferungen 
wird nur dann eine Umsatzsteuervergütung ge­
leistet, wenn sie im Rahmen größerer Empfänge 
von Vertretungsbehörden bezogen werden. 

Es wurde davon Abstand genommen, die Ver­
gütungsberechtigung vom Vorliegen der materiel­
len Gegenseitigkeit abhängig zu machen, da 
diese im Hinblick auf die Vielfalt und die 
Unterschiedlichkeiten der umsatzsteuer lichen 
Regelungen in den einzelnen nationalen Rechts­
ordnungen sowie mit Rücksicht auf die Ver­
schiedenartigkeit der abgabenrechtlichen Be­
günstigungen für diplomatische und konsula­
rische Vertretungen in den einzelnen Staaten 
kaum in befriedigender Weise festgestellt werden 
kann. Anstelle dessen wird in Abs. 4 lediglich 
vorgesehen, daß Vertretungsbehörden eines 
Staates, in dem österreichische Vertretungsbe­
hörden in abgabenrechtlichen Belangen benach-
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teiligt werden, von der - ~hne völkerrechtlichE: 
V~rpfl,ichtung gewährten - Umsatzsteuerver­
gütung ausgeschlossen sind. 

Zu § 4: 

§ 4 des Gesetzentwurfes regelt das ein zu­
haltel1de Verfahren. Danach müssen Vergütungs­
anträge auf den amtlich aufgelegten Vordrucken 
eingebracht werden. Die Einbringung erfolgt 
beim Bundesministerium f~r Auswärtige An­
gelegenheiten, wobei die Anträge der Mitglieder 
des Personals jeweils von den Arbeitgebern 
(Vertretungsbehör.de, Internationale Organisa­
tion) vorgelegt werden. Der Vergütungs antrag. 
muß sämtliche Vergütungsansprüche innerhalb 
eines Abrechnungszeitraumes (das ist das 
Kalenderhalbjahr) enthalten. Jede Vertretungs. 
behörde kann hinsichtlich ihres eigenen Ver­
gütungsanspruches jeweils nur einen Vergütungs­
antrag einbringen; es wäre unzulässig, daß für 
einzelne Abteilungen einer Vertretungsbe­
hörde - auch wenn diese disloziert sind -
gesonderte Anträge gestellt werden. 

Ein mündlicher oder schriftlicher Verkehr in 
Vergütungs angelegenheiten zwischen den Ver­
gütungsberechtigten einerseits und dem Bundes­
ministerium für Finanzen andererseits erfolgt 
nur im Wege des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmung lehnt sich an die Grund­
sätze des § 16 des Umsatzsteuergesetzes an. 
Ändert sich nach erfolgter AntragsteIlung der 
Steuerbetrag für eine bestimmte Leistung, so 
bedarf die Böhe des Umsatzsteuervergütungs­
betrages einer entsprechenden Anpassung. In 
einem solchen Fall unterbleibt gemäß dieser Be-

stimmung eine rückwirkende Berichtigung des 
seinerzelugen U msa tzsteuervergütungsantrages; 
die Berichtigung hat vielmehr in jenem A:brech­
nungszeitraum zu erfolgen, in ,dem die Änderung 
des Steuerbetrages eingetreten ist. 

Zu § 6: 

Durch § .6 Abs. 1 des Gesetzentwurfes soll 
verhindert werden, daß in Fällen, ,in denen eine 
vergütungsberechtigte Person von der Umsatz­
steuer entlastete Waren einkauft und sie sodann 
innerhalb kurzer Zeit verkauft oder unentgelt­
lich abgibt, die für die vergütungsberechtigte 
Person bestimmte Begünstigung auf indirektem 
Weg schließlich dem Erwerber der Ware zugute 
kommt. 

Wird seitens des Bundesministeriums für 
Finanzen oder -seitens des Antragstellers festge­
stellt, ·daß eine Umsatzsteuervergütung zu Un­
recht erfolgt ist, so richtet sich das einzuhaltende 
Verfahren nach § 6 Abs. 2. 

Zu § 7: 

Nach diesem Bundesgesetz kommt eine Um­
satzsteuervergütung nur dann ,in Frage, wenn 
von der Vertretungsbehörde eine Rechnung vor­
gelegt wird, die den. Voraussetzungen des § 11 
des Umsatzsteuergesetzes entspricht. Nach § 11 
des Umsatzsteuergesetzes sind aber österreichische 
Unternehmer nur dann verpflichtet, ·derartig 
qualifizierte Rechnungen auszustellen, wenn 
Lieferungen oder sonstige Leistungen an andere 
Unternehmer erbracht werden. Durch die vor­
liegende Bestimmung soll erreicht werden, daß 
diese Verpflichtung auch dann eintritt, wenn 
Lieferungen und sonstige Leistungen an Ver­
gütungsberechtigte im Sinn dieses Bundesgesetzes 
ausgeführt werden. 

82 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




